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Dorfstrasse 30, 8240 Thayngen

Mauerabstand zur Fahrbahn

Abstandsvorschriften von Mauern an Gemeinde- und Kantonsstrassen innerhalb der Bauzone der Einwohnergemeinde Thayngen.
Die Abstandsvorschriften und Höhen gelten für Sockel, Mauern, Geländer, Gartenzäune und dergleichen, welche im Bereich von Gemeinde- und Kantonsstrassen innerhalb der Bauzone der Einwohnergemeinde Thayngen erstellt werden.
Mauern im Bereich von Gehwegen dürfen direkt auf der Grundstücksgrenze erstellt werden.
Mauern höher als 1.0 m sind gegliedert zu erstellen. (Siehe Skizzen unten). Es er gibt sich somit eine Maximalhöhe der Mauer von 2.5 m. Eine allfällige Böschung darüber ist im Verhältnis 2:3 
(Höhe : Länge) anzulegen und darf höchstens bis auf 3.0 m ab Fahrbahn- oder Gehwegniveau ansteigen. Beim erstellen von Bauwerken ist die BNO Art. 81 Sichtweiten bei Ausfahrten zu beachten.
Ausserdem ist zu beachten, dass wenn die Absturzhöhe von 1.0 m überschritten wird, ist gemäss SIA Norm 358 ein Geländer anzubringen oder bei Absturzhöhen bis 1.5 m, kann der Schutz auch darin bestehen, dass die Zugänglichkeit des Randes durch geeignete Massnahmen wie Bepflanzung oder dergleichen verhindert wird.
Für Geländer im Bereich von Strassen gilt die VSS - Norm SN 640 568.
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